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1 Prämisse 

Auf Grundlage des Auftrags vom 09.01.2019 wurde die IABG von der Landeshauptstadt München 
beauftragt, eine Luftbildauswertung zur Beurteilung der Kampfmittelsituation und insbesondere 
einer möglichen Belastung mit Bombenblindgängern für das o.g. BV durchzuführen. 

Die vorliegende Auswertung und Beurteilung der potentiellen Kampfmittelbelastung für das o.g. 
Bauvorhaben basiert auf neun vom Gutachter ausgewerteten historischen Luftbildern vom 
März 1943 sowie von April 1944 bis Juni 1945. Die Luftbilder decken die Auswertefläche mit 
Ausnahme eines Bildes vom April 1945 vollständig ab und geben die Kriegseinwirkungen bis kurz 
nach Kriegsende summarisch wieder. 

Eine Auflistung aller ausgewerteten Luftbilder ist der Tabelle 1 in Kapitel 3.1 zu entnehmen.  

Die Luftbilder der amerikanischen Streitkräfte (US Air Force) sind freigegeben und für jedermann 
erhältlich. Die Luftbilder der britischen Streitkräfte (Royal Air Force) unterliegen vertraglich 
bedingten Nutzungsbeschränkungen und dürfen aus Lizenzgründen nur noch an Behörden des 
Freistaats Bayern oder durch diese nachweislich Beauftragte und nur zum Zweck der Auffindung 
nicht explodierter Kampfmittel bzw. für den Zweck der Ortung unterirdischer Bestände von 
gefährlichem und/oder toxischem Material abgegeben werden. 

Die durchgeführte Bewertung kann die Existenz von Kampfmitteln jedoch nicht generell 
ausschließen, auch wenn die Luftbildinterpretation keine unmittelbaren Hinweise dafür liefert. Auch 
die in den letzten Kriegstagen bzw. Nachkriegsjahren noch häufig durchgeführten unkontrollierten 
und in der Mehrzahl nicht dokumentierten „Entsorgungen“ von Kampfmitteln bzw. 
Munitionsvergrabungen führen dazu, dass nur mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer 
Kampfmittelfreiheit zu sprechen ist. Zudem können sämtliche Hohlformen als potentielle 
Entsorgungsstellen insbesondere auch für Kampfmittel aller Art gelten. 

Die Bewertung und Ergebnisdarstellung der potentiellen Belastung mit Kampfmitteln bzw. 
Bombenblindgängern erfolgt dahingehend, ob das Bauvorhaben auf dem vorgesehenen Areal der 
Sicherheitsproblematik unter Berücksichtigung der verkehrsüblichen Sorgfalt Rechnung trägt. 

2 Standortbeschreibung 

Das Untersuchungsareal umfasst eine etwa 19.389 m² große Bau- bzw. Grundstücksfläche im 
Münchner Stadtbezirk Allach-Untermenzing. Die Auswertefläche ist nördlich der Manzostraße 
gelegen und wird im Norden und Osten vom Waldgebiet Angerlohe umgeben. Südlich grenzt 
Wohnbebauung und östlich eine Ackerfläche an das Untersuchungsgebiet an.  

1945 ist der Auswertebereich und dessen Umfeld landwirtschaftlich geprägt. Nördlich und östlich 
befindet sich die Waldfläche der Angerlohe. Ein gartenbaulich genutztes Grundstück befindet sich 
im äußersten Nordwesten der Untersuchungsfläche. Die heutige Manzostraße besteht als schmale 
Landstraße. 

2018 zeigt sich die Situation für das Baufeld strukturell vollständig verändert. Auf dem Gelände 
befindet sich eine Staatliche Grundschule bestehend aus mehreren Gebäuden und Sportanlagen. 
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Südlich der nun asphaltierten Manzostraße und östlich der angrenzenden Ackerfläche ist dichte 
Wohnbebauung entstanden. 

3 Methodik 

Um das Gefahrenpotential evtl. vorhandener Kampfmittel abschätzen zu können, wurde eine 
Luftbildauswertung mit der Kartierung feststellbarer Bombentrichter, Artillerietrichter und sonstiger 
verdächtiger (kriegsbedingter) Bodenveränderungen durchgeführt. 

Die Rektifizierung und Bildverarbeitung erfolgte mit der Software ESRI ArcGIS 10.6.1. 

Von der IABG wurde die Auswertefläche in Bezug auf Kriegs- und Nachkriegseinwirkungen 
untersucht. Im Falle, dass solche Einwirkungen sichtbar sind, wurden sie interpretiert und in 
mehreren Ergebniskarten vor dem Hintergrund des aktuellen digitalen Orthophotos (DOP) und des 
historischen Luftbildes vom Juni 1945 dargestellt. 

Die innerhalb des Auswertegebietes und grenznah gefundenen oder vermuteten Kriegseinwirkungen 
wurden am Bildschirm vor dem Hintergrund der georeferenzierten Luftbilder digitalisiert, den 
festgelegten Objektarten zugewiesen und im ESRI-Format (ESRI ArcMap 10.6.1) gespeichert. 
Aufgrund des unterschiedlichen Bildmaßstabes und der erwartungsgemäß mäßigen Bildqualität 
können einzelne Auswerteergebnisse in ihrer Zuordnung zu einer Objektart mit Unsicherheiten 
behaftet sein. Die Auswertung umfasst folgende Objekte: Bomben- und Artillerietrichter, 
Blindgängerverdachtspunkte, Stellungen, Gräben, sonstige militärische Anlagen sowie 
kriegsbedingte Gebäudezerstörungen/Trümmerflächen und allgemein auffällige Flächen. Die 
Unterscheidung der Kriegseinwirkungen in den Luftbildern erfolgt nach rein optischen 
Gesichtspunkten. 

3.1 Datengrundlagen 

Als Grundlage für die Bildreferenzierung und Kartenanlagen sowie für die Abgrenzung des 
Untersuchungsgebietes (Auswertegrenze) standen die Daten verschiedener WebMapServices zur 
Verfügung: 

- Web Map Service Digitales Orthophoto Bayern (DOP, Bildflug Nr. 118028/0 vom 07.05.2018, 
Bodenauflösung 80 cm, bereitgestellt vom Landesamt für Digitalisierung, Breitband und 
Vermessung) © Bayerische Vermessungsverwaltung (https://geoservices.bayern.de) 

- Web Map Service Open Street Map Deutschland, Domain openstreetmap.de, bereitgestellt 
von Omniscale GmbH & Co. KG, 26123 Oldenburg (https://maps.omniscale.com/de/) 

Zum Zweck der Luftbildauswertung wurde im Luftbildarchiv des Landesamtes für Digitalisierung, 
Breitband und Vermessung (LDBV) nach historischen Luftbildern ab 1943 recherchiert. Von dem dort 
vorhandenen Bildflugmaterial waren fünf Luftbilder der US Air Force vom April und Juni 1945, die 
mit Ausnahme eines Luftbildes vom April 1945 vollständig die Untersuchungsfläche abdecken, frei 
verfügbar.  
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 Stellungen (Deckungslöcher, Flakstellungen) 

 Ruinen (Gebäudezerstörungen/Trümmerflächen) 

 Auffällige Flächen allgemein 

 Militärische Anlagen (Schießanlage, Sprengplatz, …) 
 

Als Bombentrichter werden Punkte bzw. Flächen mit einer deutlichen Vertiefung und großer 
Auswurffläche deklariert. Der Trichterdurchmesser liegt bei durchschnittlich 5 m bis 7 m. 

Als Artillerietrichter werden Punkte bzw. Flächen klassifiziert, die meist in größerer dichter Gruppe 
auftreten und deren Größe, Form und Lage auf Bodenkampfaktivitäten schließen lassen. Diese 
schwachen Hohlformen sind mit einer durchschnittlichen Größe von 2 m sichtbar. 

Blindgängerverdachtspunkte weisen nur eine geringe oder keine sichtbare Vertiefung auf. Größe, 
Form und Lage lassen darauf schließen, dass diese Flecken schwache Hohlformen nicht explodierter 
Kampfmittel (Bomben, Granaten, etc.) darstellen. Aufgrund der unterschiedlichen Bildmaßstäbe und 
der oft mäßigen Bildqualität sind Blindgängerverdachtspunkte in den Luftbildern mit geringerer 
Sicherheit zu identifizieren. Gemessen an der Anzahl der sichtbaren Bomben- oder Artillerietrichter 
wird in Fachkreisen erfahrungsgemäß eine Blindgängerrate von > 10% (bis 20%) angenommen. 

Die Erfassung von Grabensysteme und größeren Einzelgräben erfolgt in der Mehrzahl aufgrund der 
für Kampfgräben typischen verwinkelten Ausprägung. 

Bei den als Stellung bezeichneten Positionen handelt es sich um kleinere Hohlformen oder 
Grabenformationen, sogenannte Deckungslöcher bzw. -gräben, oftmals entlang von Straßen und 
Eisenbahnlinien. Sie weisen meist einen durch den Bodenaushub entstandenen Schutzwall auf. Als 
Stellung werden auch Gruppierungen dieser Deckungslöcher und -gräben um sichtbare Kriegsgeräte 
(Flak, Geschütz etc.) bezeichnet. 

Gebäudezerstörung und Trümmerflächen sind Gebäude und bauliche Anlagen, die, soweit im Luftbild 
erkennbar, durch Kriegseinwirkungen (z.B. Bombardierung) beschädigt oder zerstört wurden. 

Als auffällige Flächen werden Bereiche sonstiger verdächtiger Bodenveränderungen erfasst, die 
aufgrund der Kriegsereignisse vor Ort in Zusammenhang mit kriegsbedingten Aktivitäten stehen 
könnten (z.B. verfüllte Bombentrichter). 

Militärische Anlagen stellen Objekte dar, die in Zusammenhang mit militärischer Nutzung und 
Kampfmitteln gebracht werden können. Dazu gehören beispielsweise Schießanlagen, Sprengplätze 
und Munitionslager. 

4 Standortchronik 

4.1 Nutzungschronik 

1945 gab es im Vergleich zu 2018 im Auswertegebiet keine Bebauung. Die Fläche wurde vollständig 
landwirtschaftlich genutzt. Inzwischen befindet sich eine Grundschule auf dem Gelände. 
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Bayerische Vermessungsverwaltung 
www.geodaten.bayern.de 

 

 

Bedingungen für die Bereitstellung und Nutzung von  

Geobasisdaten und Geodatendiensten der Bayerischen Vermessungsverwaltung 

(Nutzungsbedingungen) 

 

1. Anwendungsbereich

Für die Bereitstellung und Nutzung von digitalen 
Geobasisdaten (nachfolgend: Daten) und Geoda-
tendiensten (nachfolgend: Dienste) der Behörden 
der Bayerischen Vermessungsverwaltung, die dem 
Nutzer (nachfolgend: Lizenznehmer) in Erfüllung ei-
nes Auftrages oder eines Nutzungsvertrages gelie-
fert werden, gelten die folgenden Nutzungsbedin-
gungen. Besondere Nutzungsbedingungen für all-
gemein zugängliche Daten und Dienste bleiben un-
berührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Nut-
zungsrechte (s. Nr. 5). Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen des Lizenznehmers werden nicht aner-
kannt. 

2. Interne Nutzung 

2.1 Der Lizenznehmer erhält das nicht ausschließliche 
und mit Ausnahme der Nr. 4.1 nicht übertragbare 
Recht, die Daten und Dienste im internen Bereich 
nach Maßgabe der Nrn. 2.2 bis 2.4 zu nutzen.  

2.2 Die Daten dürfen vervielfältigt und in ein internes 
Informationssystem eingestellt werden.   

2.3 Rasterdaten, die über Geodatendienste mit direk-
tem Datenzugriff (z.B. Web Map Services) abgeru-
fen werden, dürfen nicht gespeichert oder an an-
dere Arbeitsplätze weitergegeben werden.  

2.4 Daten, die als Druckauszug (PDF) abgerufen wer-
den, dürfen nur in analoger Form oder als PDF ge-
nutzt und vervielfältigt werden. 

3. Präsentation, öffentliche Zugänglich-
machung und Verbreitung (externe 
Nutzung) 

 Bei der internen Nutzung sind folgende weitere Nut-
zungsrechte ohne besondere Erlaubnis einge-
schlossen: 

3.1 Der Lizenznehmer darf die Daten auf Ausstellun-
gen und eigenen Veranstaltungen präsentieren.  

3.2 Der Lizenznehmer darf eine einzige, nicht georefe-
renzierte, ausschließlich pixelstrukturierte Darstel-
lung der Daten, entweder als statisches Bild oder 
als PDF-Dokument bis zum Format DIN A 3, öffent-
lich zugänglich machen, wenn der Zugang zur 
Webseite kostenfrei ist, der Umfang der Daten 
1 Mio. Pixel nicht überschreitet und die Quellenan-
gabe nach Nr. 3.4 als Link auf 
http://vermessung.bayern.de/file/pdf/7203/Nut-
zungsbedingungen_Viewing.pdf  ausgeführt wird. 

3.3 Der Lizenznehmer darf eine einzige Darstellung der 
Daten als PDF-Dokument oder in analoger Form 
nach Maßgabe von Nr. 3.2 bis zu einer Stückzahl 
von 100 Exemplaren unentgeltlich verbreiten. 

3.4 Der Lizenznehmer ist verpflichtet, bei jeder Präsen-
tation, Verbreitung oder öffentlichen Wiedergabe 
der Daten folgende Quellenangabe deutlich er-
kennbar anzubringen: 

Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwal-
tung 

4. Weitergabe an einen Auftragnehmer 

4.1 Die Weitergabe von Daten und Diensten an einen 
Auftragnehmer des Lizenznehmers ist zulässig, so-
weit und solange dies zur Erfüllung eines Auftrags 
erforderlich ist.  

4.2 Im Fall der Beauftragung hat der Lizenznehmer den 
Auftragnehmer unter Verwendung des Musters 
Verpflichtungserklärung schriftlich zu verpflich-
ten, die übernommenen Daten und Dienste aus-
schließlich für die Bearbeitung des Auftrags zu ver-
wenden, sie in keinem Fall Dritten zugänglich zu 
machen und nach Erfüllung des Auftrags alle bei 
ihm verbliebenen Daten zu löschen. 

4.3 Der Lizenznehmer hat auf Verlangen schriftlich 
Auskunft über die Beauftragung von Auftragneh-
mern zu geben. 

5. Rechtliche Hinweise 

5.1 Die Bayerische Vermessungsverwaltung besitzt 
alle Rechte an den von ihr bereitgestellten Daten 
und Diensten. Insbesondere besitzt sie die Urhe-
berrechte an den kartographischen Werken, die 
Rechte an den Luftbildern und die Rechte als Da-
tenbankhersteller nach dem Urheberrechtsgesetz. 
Außerdem unterliegen die Daten den Bestimmun-
gen des Vermessungs- und Katastergesetzes 
(VermKatG).  

 Jede Nutzung der Daten und Dienste durch Bear-
beitung, Vervielfältigung, Digitalisierung, Verbrei-
tung, öffentliche Wiedergabe oder auf sonstige 
Weise ist daher nur mit Einwilligung der Bayeri-
schen Vermessungsverwaltung zulässig, sofern 
nicht einer der gesetzlichen Ausnahmetatbestände 
vorliegt. Die Einräumung von Nutzungsrechten 
kann durch Übermittlung dieser Nutzungsbedin-
gungen, durch einen Nutzungsvertrag, eine Nut-
zungserlaubnis oder auf andere Weise erfolgen.  
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Einer besonderen Einwilligung bedarf es insbeson-
dere bei einer erweiterten externen Nutzung über 
Nr. 3 hinaus. Die rechtswidrige Vervielfältigung, 
Verbreitung und öffentliche Wiedergabe ist nach 
dem Vermessungs- und Katastergesetz und nach 
dem Urheberrechtsgesetz mit Geldbuße oder 
Strafe bedroht.  

5.2 Grenzpunktkoordinaten sind nicht ohne weiteres für 
die Absteckung von Grenzen oder grenznahen Ge-
bäuden mit Zentimetergenauigkeit geeignet, da sie 
nur einen Teil des Katasternachweises ausma-
chen. Aus Koordinaten berechnete Flächen können 
von den Flächenangaben im Liegenschaftskataster 
und Grundbuch abweichen. Der Lizenznehmer ist 
nicht befugt, Grenzen festzustellen, vorzuweisen o-
der abzumarken. Die verbindliche Feststellung der 
Grundstücksgrenzen in der Örtlichkeit ist den staat-
lichen Vermessungsbehörden oder anderen ge-
setzlich befugten Stellen vorbehalten (Art. 8, 12 
VermKatG). 

5.3 Für die Nutzung personenbezogener Daten des 
Liegenschaftskatasters gelten die Bestimmungen 
des Art. 11 VermKatG und die übrigen gesetzlichen 
Vorschriften zum Datenschutz. Nr. 3 dieser Nut-
zungsbedingungen findet keine Anwendung. 

6. Kosten 

6.1 Die Bereitstellung und Nutzung der Daten und 
Dienste ist kostenpflichtig. Die Kosten bemessen 
sich nach der Gebühren- und Preisliste der Bayeri-
schen Vermessungsverwaltung in der jeweils zum 
Zeitpunkt der Datenabgabe oder Nutzung der 
Dienste geltenden Fassung. 

6.2 Rechnungen sind mit dem Zugang beim Lizenzneh-
mer fällig und innerhalb von 30 Tagen ab Rech-
nungsdatum ohne Abzug zu bezahlen. Die Rechts-
einräumung wird erst mit der Zahlung des Rech-
nungsbetrages wirksam. 

7. Gewährleistung, Haftung 

7.1 Die Bayerische Vermessungsverwaltung stellt die 
Daten und Dienste mit der zur Erfüllung ihrer öffent-
lichen Aufgaben erforderlichen Sorgfalt bereit. Die 
Bayerische Vermessungsverwaltung übernimmt je-
doch keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der Daten sowie für die ständige Verfügbar-
keit der Dienste. Für Schäden, die durch die Nut-
zung der Daten und Dienste entstehen, haftet der 
Freistaat Bayern nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten. 

7.2 Der Lizenznehmer hat durch geeignete Maßnah-
men dafür zu sorgen, dass Dritte keinen Zugriff auf 
die Daten und Dienste nehmen können und dass 
Mitarbeiter des Lizenznehmers die Daten und 
Dienste weder zu eigenen Zwecken nutzen noch 
Dritten zugänglich machen. Der Lizenznehmer hat 
auf Verlangen Auskunft über die getroffenen Maß-
nahmen zu geben. 

 

7.3 Der Lizenznehmer haftet bei Verstößen gegen 
diese Nutzungsbedingungen, insbesondere bei 
vertragswidriger Nutzung oder Weitergabe von Da-
ten oder Zugangskennungen für Dienste durch den 
Lizenznehmer oder seine Mitarbeiter, für die der 
Bayerischen Vermessungsverwaltung dadurch ent-
gangenen Gebühren und Entgelte. 

8. Datenschutz 

Personenbezogene Daten werden in Überein-
stimmung mit den gesetzlichen Vorschriften ver-
arbeitet. Informationen über die Verarbeitung der 
Daten und die Rechte der betroffenen Personen 
sind in der Datenschutzerklärung unter 
www.ldbv.bayern.de/datenschutz  oder bei der zu-
ständigen Behörde erhältlich. 

9. Information für Verbraucher 

9.1 Widerrufsrecht 

 Das gesetzliche Widerrufsrecht für Verbraucher be-
steht bei der Bestellung von Daten und Diensten 
über GeodatenOnline sowie von vorgefertigten Pro-
dukten (z.B. Dateien ganzer Kartenblätter). Der 
Verbraucher kann seine Bestellung binnen vier-
zehn Tagen nach Erhalt der Ware bzw. der Zu-
gangskennung und einer ausführlichen Belehrung 
widerrufen. Kein Widerrufsrecht besteht gemäß 
§ 312g Abs. 2 Nr. 1 BGB bei Datenauszügen, für 
deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder 
Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich 
ist.  

9.2 Alternative Streitbeilegung 

 Die Bayerische Vermessungsverwaltung nimmt 
nicht an Streitbeilegungsverfahren vor einer Ver-
braucherschlichtungsstelle teil.  

 




